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Personelle Besetzung des Umweltbeirats  

Bestellung der weiteren Mitglieder für die Wahlperiode 2019 - 2024 
 

Bezug: 
OGR 02.07.2019 Vorlage 097/2019 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat bestellt nachstehend genannte Personen als weitere Mitglieder des Umweltbei-
rats für die Wahlperiode 2019 - 2024: 
 
Vertretung des BUND:     Reinhold Uetz 
 
Vertretung des Schwäbischen Albvereins:  Gerhard Röger 
 
Vertretung der Landwirtschaftlichen Vereine: Wolfgang Bürkle 
 
Vertretung des OGV Fellbach:   Eberhard Beurer 
 
Vertretung des ADFC:    Markus Walter 
 
Energieberatung:     Dr. Reinhold Malz 
 
Vertretung des Jugendgemeinderats:  Jasmin Gesierich  
       Sara Schmalzried (Stv.) 
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Sachverhalt/Antragsbegründung: 
 
In seiner konstituierenden Sitzung am 2. Juli 2019 hat der Gemeinderat die personelle Neube-
setzung der gemeinderätlichen Ausschüsse und weiterer Gremien beschlossen (vgl. Vorlage 
097/2019). Hierbei wurden auch die gemeinderätlichen Vertreterinnen und Vertreter im Umwelt-
beirat benannt. 
 
Daneben sind verschiedene Organisationen durch sachkundige Einwohner im Umweltbeirat ver-
treten. Mit ihrer Kompetenz in Umweltfragen unterstützen sie die Arbeit dieses beratenden Gre-
miums maßgeblich.  
 
Herr Michael Eick (BUND), Herr Walter Erb (Naturfreunde), Herr Christoph Bayer (Architektur- 
und Gebäudesanierung) und Herr Heinz Handtrack (Mobilitätsberatung) sollen als externe Sach-
verständige beratend zu den Sitzungen des Umweltbeirats hinzugezogen werden. Sie können 
aufgrund fehlender Einwohnereigenschaft nicht zu Mitgliedern des Beirats bestellt werden. 
 
Die Bestellung der weiteren Mitglieder in Ausschüssen und Beiräten liegt nach den Bestimmun-
gen der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung der Stadt Fellbach in der Zuständigkeit des 
Gemeinderats. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

 keine 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez. 
Gabriele Zull 
Oberbürgermeisterin 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: --- 
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